
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Laut Stadtrechtsnovelle vom 11. Dezember 2019, kundgemacht am 24. Februar 2020 im 
Landesgesetzblatt 12/2020, ist seit 1. März 2020 die Kundmachung gemäß § 19 StR 1966  
in elektronischer Form auf www.stadt-salzburg,at rechtsverbindlich.  
 
Wir bieten Ihnen jedoch weiterhin als kostengünstiges Service die 14-tägig erscheinende 
Amtsblatt-Sammlung der Kundmachungen der Stadt Salzburg als Information in gedruckter 
Form an. Zur schnellen Suche finden Sie auf der Titelseite einen QR-Code, der Sie direkt zu  
den rechtsverbindlichen Kundmachungen führt.  
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bestellschein 
 

 
Aufgrund einer Stadtrechtsnovelle sind die 
rechtsverbindlichen Kundmachungen seit 1. März 2020 auf 
der Stadthomepage www.stadt-salzburg.at zu finden. Sie 
erhalten künftig 14-tägig eine Sammlung dieser tagesaktuell 
elektronisch kundgemachten Amtsblatt-Stücke in gewohnter 
Form. 
 

Bestellung / Abbestellung / Fragen zum Abo unter  

informationszentrum@stadt-salzburg.at bzw. 

Info-Z, Schloss Mirabell, A-5024 Salzburg – 

Kennwort „Amtsblatt“ 

Name:   

Straße:  

UID-Nummer:__________________________________________________ 

Postleitzahl: Ort:  

Datum: Unterschrift:  

 

Das Abo verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn es nicht spätestens  
bis November des laufenden Jahres schriftlich gekündigt wird.  
 

 

 

 

Amtsblatt-
Sammlung 

 
Nur EURO 18,89 
pro Jahr im Abo 
 
 
 
Informative Sammlung der Amtsblatt-
Stücke der Stadt Salzburg 
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Wichtige Info zum elektronischen Amtsblatt 
 

Laut Stadtrechtsnovelle vom 11. Dezember 2019, 

kundgemacht am 24. Februar 2020 im Landesgesetz-

blatt 12 / 2020, ist seit 1. März 2020 die Kundmachung 

gemäß § 19 StR 1966 in elektronischer Form rechts-

verbindlich. 
 

Wir bieten Ihnen jedoch weiterhin als kostengünstiges 

Service die 14-tägig erscheinende Amtsblatt-Samm-

lung der Kundmachungen der Stadt Salzburg als In-

formation in gedruckter Form an. Zur schnellen Su-

che finden Sie auf der Titelseite einen QR-Code, der 

Sie direkt zu den rechtsverbindlichen Kundmachun-

gen führt.   

Direkter Link: www.stadt-salzburg.at/amtsblatt  
  
 

 

Jahrgang 2022  Kundgemacht im Internet am 12. Oktober 2022  

www.stadt-salzburg.at 

111. Kundmachung 

Erweiterter Bebauungsplan der Grundstufe 

„ALPENSTRASSE NORD - 21 / E1“; Auflage des 

Entwurfs 

GZ: 05/03/120541/2022/005 
 

Erweiterter Bebauungsplan der Grundstufe 

„ALPENSTRASSE NORD - 21 / E1“Bereich Alpen-

straße, Michael-Pacher-Straße, Felix-Harta-Straße 

und Anton-Steinhart-Straße Gst 9/124, 9/115, 12/53, 

12/59 und 9/64, alle KG Morzg 

Auflage des Entwurfs 

 

Gemäß § 65 Abs 3 iVm Abs 2 des Salzburger Raumord-

nungsgesetzes 2009 wird kundgemacht, dass der Plan-

entwurf zur Aufstellung des Erweiterten Bebauungspla-

nes der Grundstufe „ALPENSTRASSE NORD - 21 / E1“ 

(ON 4) für den Bereich Alpenstraße, Michael-Pacher-

Straße, Felix-Harta-Straße und Anton-Steinhart-Straße, 

Gst 9/124, 9/115, 12/53, 12/59 und 9/64, alle KG Morzg, 

zur allgemeinen Einsicht wie folgt aufliegt: 
 

Ort: 

Magistrat Salzburg  

Amtsgebäude der MA 5 – 

Raumplanung und Baubehörde, Auerspergstraße 7 

5020 Salzburg 

Schaukasten an der Straßenfront des Gebäudes 

Zeitraum der Auflage: 

Vom 17.10.2022 bis einschließlich 14.11.2022 

Eine Einsichtnahme ist darüber hinaus auch auf der 

Homepage der Stadtgemeinde Salzburg www.stadt-

salzburg.at möglich (Kundmachungen / Planverfahren der 

Stadtplanung). 

Mit diesem Bebauungsplan werden nachstehende Ver-

ordnungen geändert bzw. ergänzt: 

- Bebauungsplan der Grundstufe „Alpenstrasse - 

Nord 7/G1“ 

- Bebauungsplan der Grundstufe „Alpenstrasse - 

Nord 8/G1“ 

 

Innerhalb der Auflagefrist können von Trägern öffentli-

cher Interessen und von Personen, die ein Interesse 

glaubhaft machen, schriftliche Einwendungen zum Ent-

wurf erhoben werden. 

Für den Bürgermeister: 

Dipl.-Ing. Dr. Andreas Schmidbaur 

 

Jahrgang 2022  Kundgemacht im Internet am 13. Oktober 2022  

www.stadt-salzburg.at 

112. Kundmachung 

Voranschlag 2023 

GZ: 04/00/38889/2022/044 
 

Kundmachung 
 

Der Entwurf des Voranschlages für das Rechnungsjahr 

2023 liegt gemäß § 66 Abs. 2 des Salzburger Stadtrechtes 

1966 vom 03. bis 09. November 2022 beim Magistrat 

Salzburg, Magistratsabteilung 4, Schloss Mirabell, Ein-

gang 1, 1. Stock, Zimmer Nr. 142, zur öffentlichen Ein-

sicht auf.  

 
Zudem besteht die Möglichkeit im Internet auf 

www.stadt-salzurg.at Einsicht zu nehmen. 

 

Es steht allen eigenberechtigten österreichischen Staats-

bürgern, die in der Stadt ihren ordentlichen Wohnsitz 

haben, frei, gegen den Entwurf Erinnerungen einzubrin-

gen. 

 

Die eingebrachten Erinnerungen werden aufbereitet und 

am 14.12.2022 dem Gemeinderat vorgelegt. 

 

Erinnerungen einbringen im Schloss Mirabell: 

Parteienverkehrszeiten:  

Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr  

Montag Nachmittag von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr 

 

Für den Bürgermeister: 

Mag. Alexander Molnar 
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Jahrgang 2022  Kundgemacht im Internet am 19. Oktober 2022  

www.stadt-salzburg.at 

113. Kundmachung 

Errichtung Straßenbeleuchtung Permosergasse   

zw. Permosergasse ON 9 und Permosergasse ON 11,  

Anliegerleistungsgesetz 

GZ: 06/04/37022/2022/002 

 

Bestimmung des Zeitpunktes, ab dem das Erfordernis 

der Einrichtung einer Straßenbeleuchtung in be-

stimmten Verkehrsflächen gem. § 2 Abs. 2 des Anlie-

gerleistungsgesetzes besteht; 

Permosergasse zw. Permosergasse ON 9 und Permos-

ergasse ON 11 auf Gst. 634/264, KG Aigen 

 

Kundmachung 
 

Der Bau- und Umweltausschuss der Landeshauptstadt 

Salzburg hat in seiner Sitzung vom 6. Oktober 2022 be-

schlossen: 

 

Für nachstehend angeführte öffentliche Verkehrsfläche 

wird gemäß § 2 Abs. 2 des Anliegerleistungsgesetzes, 

LGBl.Nr. 77/1976, zuletzt geändert durch LGBl.Nr. 

82/2017 bestimmt, dass 

 

vom 10. November 2022 

 

eine öffentliche Straßenbeleuchtung zu errichten ist. 

 

Permosergasse zw. Permosergasse ON 9 und Permoser-

gasse ON 11 auf Gst. 634/264, KG Aigen. 

 

Für den Bürgermeister: 

Mag.a Martina Berthold MBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jahrgang 2022  Kundgemacht im Internet am 25. Oktober 2022  

www.stadt-salzburg.at 

114. Kundmachung 

Streichung aus der Liste der Ersatzgewählten nach 

Mandatsverzicht 

GZ: MD/00/31087/2019/029 

 

 

Gemeinderatsperiode 2019 bis 2024 

Umlaufbeschluss gemäß § 15 Salzburger Gemeinde-

wahlordnung 1998 hinsichtlich Mag.a Martina Bert-

hold, MBA, Streichung aus der Liste der Ersatzge-

wählten nach Mandatsverzicht 

 

Frau Mag.a Martina Berthold, MBA, wird gemäß § 85 

Salzburger Gemeindewahlordnung 1998 über deren Ersu-

chen unter Zugrundelegung des Beschlusses der Gemein-

dewahlbehörde vom 20.10.2022, MD/00/31087/2019, mit 

Wirkung vom 2.11.2022 aus der Liste der Ersatzgewähl-

ten gestrichen. 

 

Für die Gemeindewahlbehörde: 

Der Gemeindewahlleiter: 

Mag. Franz Schefbaumer 
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Laut Stadtrechtsnovelle vom 11. Dezember 2019, kundgemacht am 24. Februar 2020 im 
Landesgesetzblatt 12/2020, ist seit 1. März 2020 die Kundmachung gemäß § 19 StR 1966  
in elektronischer Form auf www.stadt-salzburg,at rechtsverbindlich.  
 
Wir bieten Ihnen jedoch weiterhin als kostengünstiges Service die 14-tägig erscheinende 
Amtsblatt-Sammlung der Kundmachungen der Stadt Salzburg als Information in gedruckter 
Form an. Zur schnellen Suche finden Sie auf der Titelseite einen QR-Code, der Sie direkt zu  
den rechtsverbindlichen Kundmachungen führt.  
 
 
 

�----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bestellschein 
 

 
Aufgrund einer Stadtrechtsnovelle sind die 
rechtsverbindlichen Kundmachungen seit 1. März 2020 auf 
der Stadthomepage www.stadt-salzburg.at zu finden. Sie 
erhalten künftig 14-tägig eine Sammlung dieser tagesaktuell 
elektronisch kundgemachten Amtsblatt-Stücke in gewohnter 
Form. 
 

Bestellung / Abbestellung / Fragen zum Abo unter  

informationszentrum@stadt-salzburg.at bzw. 

Info-Z, Schloss Mirabell, A-5024 Salzburg – 

Kennwort „Amtsblatt“ 

Name:   

Straße:  

UID-Nummer:__________________________________________________ 

Postleitzahl: Ort:  

Datum: Unterschrift:  

 

Das Abo verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn es nicht spätestens  
bis November des laufenden Jahres schriftlich gekündigt wird.  
 

 

 

 

Amtsblatt-
Sammlung 
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pro Jahr im Abo 
 
 
 
Informative Sammlung der Amtsblatt-
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